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Begründung: 
 
Gemäß § 9 Abs. 2 Gemeindeordnung (GO) können Gemeindegrenzen freiwillig durch 
Vereinbarung der beteiligten Gemeinden geändert werden. Voraussetzung dafür sind 
die Anhörung des Kreistages und die Genehmigung der Grenzänderung durch die 
untere Kommunalaufsichtsbehörde.  
 
Zwischen der Stadt Gartz (Oder) und den Gemeinden Groß Pinnow, Hohenfelde, Ho-
henselchow und Hohenreinkendorf wurde am 11.10.1999 eine Vereinbarung zur Än-
derung von Gemeindegrenzen abgeschlossen. Hintergrund dieser Änderung von Ge-
meindegrenzen war die vom Ministerium des Innern geforderte Beseitigung von Ex-
klaven. Zu dieser Gebietsänderung wurde der Kreistag des Landkreises Uckermark 
am 22.09.1999 angehört (DS-Nr. 157/99) und die Genehmigung durch die untere 
Kommunalaufsichtsbehörde erfolgte am 08.12.1999.  
 
Die o.g. Gemeinden schlossen am 13.10.2000 eine Nachtragsvereinbarung ab, um 
sogenannte Überhaken katasteramtlich zu beseitigen. Die Anhörung des Kreistages 
erfolgte am 29.11.2000 (DS-Nr. 200/2000). Die kommunalaufsichtliche Genehmigung 
wurde am 06.12.2000 erteilt.  
 
Der Abschluß der erneuten Ergänzungsvereinbarung vom 22.02.2001 zwischen der 
Gemeinde Groß Pinnow und der Gemeinde Hohenfelde wurde erforderlich, um ein 
Schneisengrundstück in den Ausgleich einzubeziehen.  
 
Folgende Bedingungen zur Genehmigung der Gebietsänderung durch die untere 
Kommunalaufsichtsbehörde sind erfüllt: 
 
1. Beschlußfassung der Gemeindevertretungen 
 

- Gemeindevertretung Groß Pinnow am 19.02.2001 
- Gemeindevertretung Hohenfelde am 22.02.2001 
 

2. Unterzeichnung der Nachtragsvereinbarung durch die Bürgermeister 
 

- der Gemeinde Groß Pinnow am 22.02.2001 
- der Gemeinde Hohenfelde am 22.02.2001 

 
Nach § 9 Abs. 2 GO ist der Kreistag vor einer beabsichtigten Gebietsänderung zu hö-
ren. Die Genehmigung der Gebietsänderung erfolgt durch die untere Kommunalauf-
sichtsbehörde.  
 
 
Anlage 
Ergänzungsvereinbarung vom 22.02.2001 zur Neugliederungsvereinbarung vom 
11.10.1999 sowie zur Nachtragsvereinbarung vom 13.10.2000 








